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1. Präsentation Projekt „Lokale Agenda 21“ durch SPES Zukunftsakademie. 
2. Prüfbericht Rechnungsabschluss 2012. 
3. Genehmigung des Finanzierungsplanes für den Ankauf des Kindergartengebäudes.  
4. Genehmigung des Kaufvertrages betreffend Ankauf des Kindergartengebäudes von den 

Marienschwestern.  
5. Genehmigung der Darlehensurkunde für den Ankauf des Kindergartengebäudes.  
6. Wohnhaussanierung Pomedt 3;Gewährung einer Wohnbauförderung; Abänderung des 

Darlehensvertrages.  
7. Bericht des Obmannes des Familienausschusses.  
8. Genehmigung neuer Tarife für das Freibad. 
9. Bericht des Obmannes des Bauausschusses. 
10. Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  
11. Behandlung des Ansuchens um Gewährung einer Betriebsförderung.  
12. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses.  
13. Vergabe von Wohnungen.  
14. Genehmigung eines Mietvertrages für eine Mietwohnung im Gemeindewohnhaus Pomedt 3.  
15. Bericht über die Sitzung des Kindergartenbeitrages.  
16. Bericht der Bürgermeisterin.  
17. Allfälliges.  
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TOP. 1.) Präsentation Projekt „Lokale Agenda 21“ durch SPES Zukunftsakademie. 

Bgm. Scheuringer begrüßt Hr. Zebisch von der SPES Zukunftsakademie und ersucht um den Vortrag.  

Herr DI Roman Zebisch von SPES Zukunftsakademie präsentiert den Inhalt der „Lokalen Agenda 21“. 
Sie bedeutet „Entwicklung vor Ort“. In einem Agenda 21-Prozess erarbeiten Gemeinden und Regionen 
mit Bürgerinnen und Bürgern ihren eigenständigen Weg in Richtung Lebensqualität und Nachhaltigkeit – 
eine Zukunftsperspektive, die über kurzfristige Planungshorizonte und einzelne Sachthemen hinausgeht. 
Bei der lokalen Agenda 21 können alle mitreden, mitarbeiten und mitgestalten, damit sich auch wirklich 
etwas ändert in der jeweiligen Gemeinde. Parteipolitik spielt dabei keine Rolle. Es geht darum, 
gemeinsam etwas für die Gemeinde zu bewegen. Im Mittelpunkt steht die Beteiligung möglichst vieler 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der Lebensräume. Die Agenda 21 will den Dialog der 
Bürger/innen untereinander stärken. Sie will Menschen aktiv einbinden und ein Zukunftsprofil mit 
konkreten Maßnahmen entwerfen.  

Kosten Begleitungsprozess je Gemeinde € 19.500,-- (MWSt-befreit), davon 75 % Fördermittel; Rest sind 
Kosten für Gemeinde € 2.400,- pro Jahr (Restkosten aufgeteilt auf 2 Jahre). Empfehlung:  Pool € 3.900,-
schaffen, Gesamtkosten als 23.400,-; max. Förderung des Landes beträgt € 17.500,-. 

In der folgenden Diskussion beantwortet Hr. Zebisch noch folgende Fragen:  
In OÖ. gibt es aktuell schon 132 Gemeinden im Netzwerk; jeweils zwei Personen betreuen eine 
Gemeinde, sechs Mitarbeiter sind von SPES in diesem Bereich tätig. Momentan sind die Gemeinden St. 
Aegidi, Straß im Attergau, Hohenzell, Hirschbach, Leopoldschlag im Begleitprozess;   aufgrund guter 
Vorbereitung sollen die Personen der vorhergehenden Prozesse (Dorferneuerung) dort abgeholt 
werden, wo sie derzeit stehen. Er glaubt, dass er diese Personen nicht vergrämt. Eine Befragungen ist 
ein zusätzliches Instrument und kostet zusätzlich rund € 7.000,- (z.B. Hohenzell). Im Kernteam braucht 
man eigentlich nur einen Kernteamleiter. Diese Arbeit ist überschaubar. Vom Gemeindeamt werden 
keine Schreibkräfte oder anderweitige Mitarbeiter benötigt, diese Arbeiten von SPES erledigt.   

Die Bürgermeisterin bedankt sich für die Berichterstattung.  

GR. Schroll trifft ein.  

TOP. 2.) Prüfbericht Rechnungsabschluss 2012. 

Die Bürgermeisterin gibt den Prüfbericht vollinhaltlich bekannt: 
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GR. Ruhmanseder stellt die Frage, was mit den Fehlbeträgen ist, die nicht mittels BZ-Mittel abgedeckt 
sind. 

Die Bürgermeisterin gibt bekannt, dass sie dann diesbezüglich mit dem zuständigen Landesrat 
gesprochen hat. Damit das Land diese finanziellen Mittel begleicht, die bisher nicht übernommen 
wurden,  müsste ein eigenes Projekt, d.h. BZ-Antrag, gestellt werden.  

TOP. 3.) Genehmigung des Finanzierungsplanes für den Ankauf des Kindergartengebäudes.  

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  

Schreiben der IKD vom 2.4.2013:  
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Bezeichnung der 

Fi nanzierungsmittel
bis  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gesamt in 

EURO

Rück lagen 0

Anteilsbetrag o.H. 0

Interessentenbeiträge 0

Vermögensveräußerung 0

(Förderungs-)Darlehen 0

(Bank-)Darlehen 70.800 70.800

Sons tige Mittel 0

Bundeszuschuss 0

Landeszuschuss 57.300 57.300 114.600

Bedarfszuweisung 57.300 57.300 114.600

0

Summe in EURO 0 128.100 57.300 0 57.300 57.300 0 300.000 �
!�����
�13���
��������
������
��!@��
�����
������
���A�
�
������
�
�����
�	
��278B6
�C 
%��%�'>-�- ���� ����"����'&��&�������
�*�����
��
��6
�
���
����

����
A��������
	
������
�&�

!��������	���������	
�����	�����
�����	������"���.��	���������	�����������������1�	����
���	���	�
)�������*"	����	��8������

� %�	���������	�������/��	������� ��������8�

� ��������	
�����	���������	��1�	�8�

� ������1/�	�����������������"	��
������/$�*�	1������1�	����
���

� ��	�����������	��"���������@	��	
����������������	�1����	���)��	�������
����
����1/�	
���
*"��&���	���
1���
�������	������/ ��������	��� ���1������1�	���

!�����	������"���.��	��*"	����	�������������@������
	��� ����	�	�-�	�����	�������1/�	��1�	�����

!�����1/�	
���
������������ �
�����	����)
��� ��������������&���	���
1���
�����������	�"���2�

� �
��)��	�����	���������8�

� ����E� �1��������&���	����
�������������������	�*"	���������������(���1����	���	�����
*"	������������������	
����������
���

� �� ��-�	�����	�������	�&���	���
1���
�����������
�

!��� )
������� ���� ��� ��	� ��������	
�����	�����
��� ��	� ���� ��
������ ������.��	� �
���1��������
!�	������� ����	�� ���/$� O� 6:8� )���� :8� '�� �8� P@�� ��������"	��
��� �99�8� ��������� �����	�
���"���	���� �
��� ������@	��� ���� ��������
���� )
�� ���� )
����	
����� ���� ���
� �	���������
�	������� ���(:�����=6�(����(��=?�� *"�� ��� �/	�� ����� 1�	�� *�	1������� !���� ����
���8� �����
�
�������� *"�� �	��� ����������
���� )����"��� ����
�"���� ����� 
��� ���� !�	�������
������� �����
������������������������
���	�"���������

����"
�3
��
��������
�0
����������
��D�/��*	�&����
���@&�6
�
���
���������$$�&���

����?	"�"�"���
��
��.���	���������	�������
��8�������	�&�� ��
�����	�"�����������	����
��������	
�������"�����1�	��������8�����*"	�
��������

�����)�� �	�����	������������&���	����
������ �����4 �/	������



����������		
�	���������������������������������	����	��	������� � ����� < !�� �" 

�����	�
���� �����	�$���

�
��	�����P@��F�����	����	
��2�
��K�#��������	��	��
F�����	���
�
Die Bürgermeisterin stellt  den zur Kenntnis gebrachten Finanzierungsplan zur Diskussion. 

Nachdem  es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt sie Antrag auf Genehmigung des bekannt 
gegebenen Finanzierungsplanes. Sie lässt mittels Handzeichen abstimmen.  

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

TOP. 4.) Genehmigung des Kaufvertrages betreffend Ankauf des Kindergartengebäudes von den 
Marienschwestern.  

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt. Der Grundsatzbeschluss für den Ankauf des 
Kindergartengebäudes wurde bereits im Gemeinderat gefasst, der vom Notar Dr. Schauer verfasste 
Kaufvertrag wurde den Fraktionen zu Beratung zur Verfügung gestellt:  
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GV. Schabetsberger will, dass der Vertrag dahingehend abgeändert wird, dass der Kaufpreis 
aufgeschlüsselt wird: €  200.000,- für das Gebäude und € 75.000,- für Inventar. Die Bürgermeisterin soll 
nachfragen ob dies möglich ist, denn so könnte die Gemeinde Notariatskosten sparen, die  
Marienschwestern bekommen denselben Betrag.  

Die Amtsleiterin berichtet, dass die Gemeinde mit dem Notar immer „Sonderpreise“ bei der 
Vertragserstellung aushandelt.  

Die Bürgermeisterin berichtet, dass  bei Pkt. 4. noch folgender Absatz einfügt wird:  
Es steht den Vertragsparteien frei die Übergabe des Vertragsobjektes auch vor dem oben angeführten 
Termin zu vereinbaren und gelten in diesem Fall die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß, das 
heißt, dass auch der Kaufpreis vor dem Übergabstermin auf dem Treuhandkonto des 
Schriftenverfassers eingelangt sein muss. Ab dem Übergabszeitpunkt endet auch das bestehende 
Pachtverhältnis.  

GR. Kopfberger sagt zur Wortmeldung von GV. Schabetsberger: es müssen vorher unbedingt die 
Marienschwestern gefragt werden, ob ihnen eine Aufteilung in Gebäude und Inventar recht ist. Sie sollen 
bei ihrem Steuerberater nachfragen, ob es ein Nachteil für sie ist, denn es könnte sich herausstellen, 
dass sie dadurch einen buchhalterischen „Gewinn“ mit dem Inventar machen und dann Steuern zahlen 
müssen.  

Die Bürgermeisterin stellt den Antrag: Genehmigung des im Entwurf erstellten Kaufvertrages, zusätzlich 
mit dem bekanntgegebenen Absatz in Pkt. 4 und vorbehaltlich der Zustimmung der Marienschwestern 
der Aufteilung der Kaufpreisesumme in € 200.000,- in Gebäude und € 75.000,- für Inventar. Sie lässt 
mittels Handzeichen abstimmen. 

Beschluss:  Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

TOP. 5.) Genehmigung der Darlehensurkunde für den Ankauf des Kindergartengebäudes.  

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt die Bürgermeisterin den Antrag, die zur Kenntnis 
gebrachte Darlehensurkunde zu genehmigen. Sie lässt mittels Handzeichen abstimmen.  

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

TOP. 6.) Wohnhaussanierung Pomedt 3;Gewährung einer Wohnbauförderung; Abänderung des 
Darlehensvertrages.  

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Amtsleitung hat um Wohnbauförderung für die Wohnhaussanierung angesucht. Erfreulicherweise 
konnte sie einen 30 %igen Annuitätenzuschuss erreichen. Der erste Darlehensvertrag der Raiba wurde 
noch vor Bekanntwerden des Annuitätenzuschusses beschlossen. Nun tritt eben eine Änderung ein, die 
in den Vertrag eingearbeitet wird.  
Schreiben Abt. Wohnbauförderung vom 28.3.2013: …Auf Grund der Bestimmungen des OÖ. 
Wohnbauförderungesetzes1993 wurden Ihnen Annuitätenzuschüsse für ein Darlehen in Höhe von € 
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53.540,- bewilligt. Nach Prüfung der Endabrechnung werden Ihnen förderbare Sanierungsaufwendungen 
in Höhe von 52.850,- Euro anerkannt. Der halbjährlich Annuitätenzuschuss beträgt daher 610,32 Euro.

Folgende Änderungen treten ein: die Sollzinsen verringerten sich in der Zwischenzeit von 1,575 % auf 
neu 1,27 % pa; Zuschlag Euribor +0,95 % bleibt gleich. Neu ist nun die halbjährliche Anpassung 
(Vorgabe Land). 
Wir zahlen nun € 1941,- halbjährlich abzüglich Annuitätenzuschuss € 610,32; alt: € 1313 vierteljährlich. 
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Bürgermeisterin Berta Scheuringer stellt den Antrag auf Genehmigung der Darlehensurkunde.  
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, lässt sie mittels Handzeichen abstimmen.  

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

TOP. 7.) Bericht des Obmannes des Familienausschusses.  

Bürgermeisterin Scheuringer ersucht den Obmann um den Bericht. 

Obmann GV. Reinhard Windhager gibt den Bericht zur Sitzung des Familienausschusses am 8.4.2013 
mit folgender Tagesordnung:  

1. Freibad Riedau, 2. Spielplätze Riedau und 3. Allfälliges.  

Die Bürgermeisterin bedankt sich für den Bericht.  

TOP. 8.) Genehmigung neuer Tarife für das Freibad. 

Die Bürgermeisterin ersucht den GV. Windhager um den Bericht:  

GV. Windhager stellt den Antrag, dass die Preise, so wie er es im vorgehenden Tagesordnungspunkt 
berichtet hat, zu genehmigen:  

    Erhöhung Saisonkarte Familienkarte klein von 35,-  auf 40,- 
          Erhöhung Saisonkarte Schüler von 25,- auf 27,- 
          Erhöhung Saisonkarte Kinder von 20,- auf 22,-  
      Erhöhung Dauerkabine von 10,- auf 15,- 
       Schlüsseleinsatz kein Tarif mehr 
Der Badepass soll künftig über die Saison hinaus gültig sein. 

Die Vorsitzende lässt über diesen Antrag mittels Handzeichen abstimmen.  

Beschluss:  einstimmige Annahme des Antrages. 

GR. Sperl sagt, es ist sein Wunsch, dass rechtzeitig die Tariferhebung für nächstes Jahr beraten wird.  

GR. Eichinger gibt zu bedenken, dass auch die anderen Gemeinden beobachtet werden und diese 
werden Erhöhungen erst im Frühjahr 2014 beraten. Das soll auch berücksichtigt werden.  

TOP. 9.) Bericht des Obmannes des Bauausschusses. 

Die Bürgermeisterin ersucht den Obmann des Bauausschusses um den Bericht. 

GV. Ortner gibt den Bericht zur Sitzung des Bauausschusses am 19.3.2013 mit folgender 
Tagesordnung:  

1. Anstehende Straßensanierungen im Bereich des Marktplatzes; Beratung und 2. Allfälliges.  

Die Bürgermeisterin bedankt sich für den Bericht.  

Minderheitsbericht von GR. Sperl:  TOP. 1. Sanierung im Bereich des Marktplatzes – Ergebnis: Bei den 
Gehsteigen entlang der Liegenschaft Zeitler bis Ende Kindergarten sowie der Liegenschaft Papier-Markl 
bis Ende Haus Schärfl, Dammstraße 21, wird die Asphaltschicht erneuert. Die Grünfläche im Bereich der 
Sparkasse wird entfernt um zusätzlich Parkfläche zu schaffen. Meinung des Grünen Vertreters im 
Bauausschuss: Die Grünfläche vor der Sparkasse soll bleiben. Begründung: 1. Die Fahrbahn vor dieser 
Grünfläche kann derzeit legal zum Abstellen von PKW genutzt werden, um kurze Besorgungen zu 
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erledigen. Damit steht für den Durchzugsverkehr nur mehr eine Fahrspur zur Verfügung, die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Ortszentrum ist dadurch wesentlich niedriger als wenn beide 
Fahrspuren frei sind (Tempobremse). 2. Die Gründfläche ist schöner als Parkplätze. Die 
Gehsteigsanierung soll aufgeschoben werden. Begründung: 1. Bekannt ist, dass gröbere Mängel beim 
Abwasserkanal im Marktplatzbereich bestehen. Es ist nicht abschätzbar, wie umfangreich die 
Kanalsanierung sein wird, ob und wo aufgegraben werden muss. Es kann daher passieren, dass die neu 
asphaltierten Gehsteige noch vor dem Marktfest 2015 wieder aufgegraben werden müssen. 2. Der 
derzeitige Gehsteig ist zwar nicht mehr schön, aber funktionsfähig. Die mehr als € 20.000,- sollen für 
wichtigere Dinge eingesetzt werden, zum Bespiel die Sanierung der Siedlungsstraße in Ottenedt.  

TOP. 10.) Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  

Die Bürgermeisterin ersucht den Obmann des Kulturausschusses um den Bericht.  

GV. Ruhmanseder gibt zur Sitzung des Kulturausschusses am 21.3.2013 den Bericht:  
Tagesordnung: 1. Maibaum- und Marktfest 2013; 2. Veranstaltungskalender 2013 (Jahresplanung) und 
3. Allfälliges. 

GV. Ruhmanseder bedankt sich bei allen die mitgeholfen haben, dass das Marktfest so gelungen ist.  
Die Bürgermeisterin bedankt sich für den Bericht.  

GR. Krupa ersucht, dass der Obmann beim nächsten Marktfest zu jedem arbeitenden Verein „geht“.  

TOP. 11.) Behandlung des Ansuchens um Gewährung einer Betriebsförderung.  

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  

Es liegt ein Ansuchen von Fa. Auer GmbH, 4752 Riedau, Berg 13, vor. Die Fa. Auer (Auer Alfred) 
ersucht um Genehmigung einer Betriebsförderung in Form der Kommunalsteuerförderung.  
Die von Hr. Auer gegründete Firma AUER GmbH besteht aus einer Person (Geschäftsführer Ing. Auer 
Alfred) und hat keinen weiteren Mitarbeiter. Monatlich werden ca. € 100,-- Kommunalsteuer fällig 
werden.  
Gewerbebehörde Mitteilung vom 4.3.2013: Gewerbe ab 4.3.2013 „Elektrotechnik unter Ausschluss der 
Errichtung von Alarmanlagen“.  

Förderungsrichtlinien der Gemeinde: Kommunalsteuerförderung: Förderung in Höhe bist zu € 1.450,- für 
fällige Kommunalsteuer; dieser Betrag wird in Höhe der fälligen Kommunalsteuer rückvergütet; 
Vergütungszeitraum drei Jahre ab Bewilligung, beginnend mit 1. Des Monats nach der betreffenden 
Gemeinderatssitzung. Sollte innerhalb drei Jahren der Betrag von € 1.450,- nicht erreicht werden, verfällt 
die Restsumme.  

GV. Schabetsberger sagt, jeder Geschäftsführer einer GmbH ist kommunalsteuerpflicht. Eine 
Überprüfung anderer Riedauer Einzelfirmen mit GmbH ist sinnvoll. Er stellt den Antrag, der Fa. Auer die 
laut Richtlinien bekanntgegebene Kommunalsteuerförderung zu genehmigen.  

Die Bürgermeisterin lässt über den Antrag von GV. Schabetsberger mittels Handzeichen abstimmen.  

Beschluss:  Der Antrag erhält eine einstimmige Zustimmung.  

TOP. 12.) Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses.  

Die Bürgermeisterin ersucht den Obmann des Wohnungsausschusses um den Bericht. 

GV. Schabetsberger berichtet von der Sitzung des Wohnungsausschusses am 13.5.2013 mit folgender 
Tagesordnung: 

1. Vergabe einer Mietwohnung im Gemeindewohnhaus Pomedt 3 
2. Vergabe einer Mietwohnung im Betreubaren Wohnen 
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Installationsmaßnahme, welcher Art und welchen Umfanges auch immer, bedarf vor 
Inangriffnahme der ausdrücklichen Zustimmung des Vermieters. 

III. 
 (1) Für das unter Punkt I. dieses Mietvertrages näher bezeichnete Mietobjekt wird 
zwischen den Vertragsparteien ein monatlicher Hauptmietzins im Sinne des § 15(1)Zi.1 
MRG im Betrag von € 205,20  (Euro zweihundertfünf 20/100) incl. USt. vereinbart. 
Bei diesem Hauptmietzins ist die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe  (mit derzeit 
10%) gem. § 15 (2) MRG enthalten. Der Hauptmietzins einschließlich Umsatzsteuer ist am 
15. eines Monats im vorhinein porto- und spesenfrei auf das Konto der Marktgemeinde 
Riedau, Nr. 13300-000729 bei der Sparkasse OÖ, Gst. Riedau zu überweisen. 

 (2) Als Mietzinsnebenkosten sind gem. § 15(1)Zi.2-4  MRG die auf den gegenständlichen 
Mietgegenstand entfallenden Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben im 
Sinne der §§ 21 bis 25 MRG. anteilsmäßig neben dem Hauptmietzins zu entrichten; der 
Mieter stimmt dem Abschluss einer Sturmschaden-, Glasbruch- und 
Wasserleitungsschadenversicherung für das gegenständliche Haus im Sinne des § 21 (1) 
Zi.6 MRG. zu und anerkennt diese Versicherungskosten als Betriebskosten. Die 
Mietzinsnebenkosten sind gemäß § 17 MRG. auf Grund der Jahresabrechnung des 
Vorjahres in monatlichen Pauschalbeträgen gleichzeitig mit dem Hauptmietzins am 15. 
eines Monats im vorhinein auf das bereits angegebene Konto der Marktgemeinde Riedau 
zu bezahlen. Die Jahresrechnung der Mietzinsnebenkosten erfolgt jährlich im nachhinein 
bis zum 30.Juni eines jeden Jahres. Für den Fall, dass die Bildung von Rücklagen im 
Sinne des § 45 MRG notwendig ist bzw. zur Durchführung von Erhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten ein Darlehen aufgenommen wird, sind diese Kosten vom Mieter 
anteilsmäßig zusätzlich zum Hauptmietzins in monatlichen Teilzahlungen zu leisten. 

(3) Vor Beginn des Mietverhältnisses hat eine Kaution in Höhe von EUR 600,-- zu 
hinterlegen. Der Vermieter hat das Recht, vom Vertrag ohne Einhaltung einer Frist bis zur 
Zahlung der Kaution zurückzutreten. Die Kaution wird beim Auszug bei ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Inventars sowie nach Entfernung allen persönlichen Eigentums aus allen 
Räumen und vom Grundstück des Vermieters zurückerstattet, soweit  nicht eine 
Aufrechnung mit einer Restforderung des Vermieters erfolgt. Ist zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Mietverhältnisses eine endgültige Abrechnung noch nicht möglich, kann 
ein angemessener Betrag der Kaution einbehalten werden. Der Vermieter verpflichtet sich, 
die Abrechnung zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzunehmen.  

 (4) Weiters ist der auf den Mietgegenstand entfallende Anteil für besondere 
Aufwendungen im Sinne des § 15 (3) und § 24 MRG  zu entrichten. 

 (5) Die Kosten für die Beheizung des Mietobjektes, die Kosten für den Bezug von 
elektrischer Energie, von Gas, die Telefongebühren udgl. bzw. die Kosten für die 
Reinigung des Mietobjektes hat der Mieter aus eigenem zu tragen. 

 (6) Der Hauptmietzins nach Abs. 1 ist wertgesichert. Als Maß zur Berechnung der 
Wertbeständigkeit dient der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich 
verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010  oder ein an seine Stelle tretender Index. 

Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat März 2013 verlautbarte VPI 
2010 mit 107,8 Pkt. 

Wertanpassung erfolgt dergestalt, dass die jeweils für den Monat März eines jeden Jahres 
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verlautbarten Indexzahlen zueinander in Relation gesetzt werden, wobei die jeweils zuletzt 
verlautbarte Indexzahl die Grundlage für die Berechnung der Wertbeständigkeit bildet.  
Der Hauptmietzins ist zur Anpassung an die aufgezeigte Indexentwicklung entsprechend 
jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres zu ändern. 

 (7) Zum Zwecke der Gebührenbemessung werden die vom Mieter zu leistenden 
Mietzinsnebenkosten einvernehmlich mit derzeit € 80,-- (EURO achtzig) inklusive 
Umsatzsteuer monatlich festgestellt. 

(8) Die Vertragsparteien stellen einvernehmlich fest, dass der vereinbarte Hauptmietzins 
als angemessen gilt. 

IV. 
Der Mietvertrag beginnt am 01. Juni 2013 und wird auf die Dauer von drei Jahren 
abgeschlossen und endet daher am 31. Mai 2015, ohne dass es einer gesonderten 
Aufkündigung bedarf. Nach drei Jahren geht die Befristung in ein unbefristetes 
Mietverhältnis über. 
Eine einvernehmliche Lösung des Mietverhältnisses ist dessen ungeachtet jederzeit 
möglich. Die Vertragsparteien sind aber auch berechtigt, das gegenständliche 
Mietverhältnis aus Gründen der §§ 1117 und 1118 ABGB zu lösen. 

V. 
Der Mieter hat die vertragsgegenständliche Wohnung in einem ordentlichen und 
gebrauchsfähigen Zustand übernommen. Der Vermieter übernimmt jedoch keine Gewähr 
für eine bestimmte Größe und sonstige bestimmte Eigenschaft des Mietobjektes. 

VI. 
Der Mieter verpflichtet sich, das vertragsgegenständliche Mietobjekt sowie alle in diesem 
Mietobjekt enthaltenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die in einer diesem 
Vertrag angeschlossen Inventarliste aufgezählt und beschrieben sind und der mietenden 
Partei kostenlos zur Benützung überlassen wurden, in einem guten und brauchbarem 
Zustand zu erhalten, besonders zu schonen bzw. zu pflegen und alle wie immer geartete 
Schäden, welche durch Zufall oder sonstwie entstehen, unverzüglich auf eigene Kosten zu 
beseitigen. 

Schäden, die über die natürliche Abnützung hinausgehend an der Wohnung sowie an den 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen entstehen, hat der Mieter auf seine Kosten 
zu beheben bzw. zu ersetzen. 
Der Vermieter verpflichtet sich, Erhaltungsarbeiten im Umfang des § 3 MRG. in 
notwendigem Ausmaß durchzuführen. 

VII. 
Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist das gegenständliche Mietobjekt und die zum 
Gebrauche überlassenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in ordentlichem, 
brauchbarem und vollständigem Zustand zurückzugeben. Die vom Mieter getätigten 
Investitionen, welcher Art auch immer, gehen, soweit sie nicht ohne Verletzung der 
Substanz des Mietobjektes entfernt werden können und zwischen den Vertragsparteien 
keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen wurden, ohne Kostenersatz in das 
Eigentum des Vermieters über. 
Abhanden gekommene oder nicht mehr brauchbare Einrichtungsgegenstände und 
Ausstattungsgegenstände sind durch neue Gegenstände auf Kosten des Mieters zu 
ersetzen. 



����������		
�	���������������������������������	����	��	������� � ����� �� !�� �" 

VIII. 
Aus zeitweiligen Störungen der Zuleitung von Wasser, Strom sowie der Kanalisation udgl. 
kann der Mieter keine Rechtsfolgen gegen den Vermieter ableiten. 

IX. 
Der Vermieter ist berechtigt, Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur 
Erhaltung des Mietobjektes oder zur Abwendung von Gefahren notwendig werden, auch 
ohne Zustimmung des Mieters vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Vermieter 
berechtigt, das Mietobjekt selbst oder durch einen Bevollmächtigten zu angemessener Zeit 
und gegen vorherige Ankündigung zu Kontrollzwecken zu betreten. 

X. 
Das Halten von Hunden und Kleintieren jeder Art ist in den Mieträumen verboten. 

XI. 
Eine Weitervermietung ist verboten. Eine Untervermietung ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung des Vermieters zulässig. Diese kann aus wichtigen Gründen die 
Untervermietung untersagen. 

XII. 
Die Hausordnung hat der Mieter zur Kenntnis genommen und verspricht die 
gewissenhafte Erfüllung derselben und erklärt sich einer etwaigen künftigen Neuregelung 
der Hausordnung durch den Vermieter einverstanden. 

XIII. 
Die mit diesem Vertrag verbundenen Steuern, Kosten, Gebühren, Abgaben udgl. trägt der 
Mieter allein und aus eigenem. 

XIV. 
Dieser Mietvertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, von denen eine der Vermieter 
und eine der Mieter erhält. 

XV. 

Der vorliegende Mietvertrag wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am  
23.5.2013  genehmigt. 

Riedau, am  23.5.2013  

Der Mieter:        Der Vermieter: 

Inventarliste zu Okt. VI dieses Vertrages:  
1 Bewegliche Ausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände: 
 1 Stk. 90 l Abfalltonne  Plastik 
 2 Stk. Haustürschlüssel, 2 Wohnungsschlüssel 
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2. Fest verbundene Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände: 
 1 Keramikwaschbecken mit Armatur 
 1 Keramiktoilette mit Spüle 
 1 Badewanne mit Amartur 
 1 Elektroboiler 
 1 Gastherme 

GV. Schabetsberger stellt den Antrag, den im Entwurf zur Kenntnis gebrachten Mietvertrag mit Hr. 
Sumereder zu genehmigen.  

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgt mittels Handzeichen.  

TOP. 15.) Bericht über die Sitzung des Kindergartenbeirates.  

Die Bürgermeisterin gibt den Bericht zur Sitzung des Kindergartenbeirates am 25. April im Kindergarten 
mit folgender Tagesordnung bekannt:  

1. Karenzvertretung für Fr. Klugsberger und 2. Allfälliges.  

Die Bürgermeisterin gibt bekannt, dass nicht nur für Fr. Klugsberger eine Karenzvertretung gesucht 
werden muss, sondern auch für eine weitere Pädagogin und zwar für Daniela Berger, die auch 
schwanger ist.   

Baumann Sonja aus Raab wird für die Karenzvertretung für Fr. Klugsberger vorgeschlagen, auch der 
Kindergartenbeirat befürwortet diese Anstellung. Morgen finden weitere Bewerbungsgespräche statt.  

Die Mitglieder des Gemeinderates befürworten den Ankauf der Markisen für das Kindergartengebäude.  

TOP. 16.) Bericht der Bürgermeisterin.  

Die Bürgermeisterin lädt ein zur Fronleichnamsprozession am kommenden Donnerstag, 30.5.2013, die 
Bürgermeisterin bittet um Teilnahme.  

Es berichtet die Vorsitzende, sie hat eine Kostenschätzung von Straßenmeisterei eingeholt für den Geh-
und Radweg nach Dorf; die Kosten incl. Brückenerweiterung betragen €  215.000,--.  

Unsere Schulköchin Berger Maria geht in die Altersteilzeit, im Gemeindevorstand wurde Fr. 
Gumpoltsberger Ulrike zur ersten Schulköchin bestellt. 

TOP. 17.) Allfälliges 

GR. Schroll ist der Meinung, die Gemeinde sollte bezüglich Fotovoltaikanlagen für die 
Gemeindewohnhäuser nachfragen. Weiters stellt er die Frage, ob etwas bezüglich eines neuen 
Wohnblocks in Riedau erledigt wurde.  

Frau Bürgermeisterin Scheuringer berichtet, die Grundbesitzer Thewanger verkaufen sämtliche Gründe 
in Riedau, auch direkt im Marktbereich; es gab bereits ein Gespräch mit Hr. Starzengruber von 
Raiffeisen-Real, es gab auch schon ein Gespräch mit der ISG. Herr  Lindinger von der ISG wird sich vor 
Ort alles anschauen. Herr Humer plant in der Birkenallee drei Häuser zu bauen und zu vermieten . Der 
neue Energieberater Wolfgang Eibl bietet seine Dienste bezüglich Fotovoltaikanlage an.   

GR. Ortner bedankt sich für das Mähen des Weges in der Ortschaft Berg. Aber auch die Spielplätze in 
Pomedt und Achleiten gehören gemäht.  



����������		
�	���������������������������������	����	��	������� � ����� �; !�� �" 

Es wird gebeten, den Mistkübel beim Spielplatz in Achleiten von der Bank wegnehmen und wo anders 
zu platzieren und zwar wegen der Bienen. 

GR. Eichinger erinnert an die Bänke für den Pramweg.  

GR. Sperl fragt,  gibt es Überlegungen für einen Grundkauf zwischen dem Bach und der B137, diesen 
könnte man für Parkplätze nutzen.  
Die Bürgermeisterin antwortet, Herr Zikeli  hat bereits Anfragen bzw. Kaufinteressenten.  

GR. Sperl sagt, man könnte Langzeitparkplätze an B137 platzieren. Die von der Bürgermeisterin 
bekanntgegebenen Kosten für Radweg – welche Länge betrifft dies? Er glaubt, dass 
gemeindeübergreifend für diesen  Radweg von Leader Geld zur Verfügung gestellt wird. 
Die Bürgermeisterin antwortet, dass nicht nur er auf diese Idee kommt, sie hat sehr wohl diesbezüglich 
schon überlegt.  

  

�

�
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